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I3«d>tt>eijertf*e ^tthtar^cituitft.
; Organ ser jd)u>njm)d)nt Qlrmee.

per 3ö)wtij. ^tlftSQritftfyrift XXIV. Mw»0-

Öafel, 12. 3tt(i. IV. 3ataymfi. 1858. Nr. 55,
${e f^wetjerifi^e StRitttarjcUung «ffibttnf jweimal in ber SEBiMbc, jewetlen üRontag« unt <Dcnnerjtag<5 2ttvnb«. Tex $ret« bti

(Snbe 1858 ift franco bura) bie ganje ©cbweij %x. 7. —. ©ie ©elrettungen »erben birect an bie Serlaa^anbiuna, „ttt» Sc&wtta-
|aufer*feb( Herlajebuebbaniilunj in flafet" abreffttt, bet betrag wirb btt ben auswärtigen »Äbennentcn tnrcö s>{aa'>naf)me ergeben.

Verantwortliche SRebafticn: $ant SBielanb Jicmmanrant.

Abonnenten eö auf bie 2&cb»ei$ertfebe ilRilitcir*
jeituna. werben ju jeber Seit angenommen; man
mutf fich be#halb an on« näcbftgelegene *#oftamt
otter an bi« ©*t»tl&h«fttttet'fche 93erlttfl«bnebha«&»
lung in 95afel wenben; bi« bisher erfehieneuen
SUntnmern werben, fo weit Ptt &orratb an**
teidxt, nachgeliefert.

ssasss

^ereinfnchun^ bet eibflcndffifcben ftriegä*
»ertnnltunfl.

(©Cbluß.)
9>fert>febafeungeu.

Um tie wtbrrgen SReoiftonöfchabungeii ju >er-
hüten, ertaubte ftch bie Äommiffton einen neuen

Beg anjuteuten.
Veim ©ienfteintritt foüen aüe uferte turch jwei

rcdwftcbe, fachpcrjNinbige unb beeibigte SßlätiBcr,

wooon einer, weint immer möglich, ein Vfertarjt
ift, unterfucht unt gefdjätjt werten.

Bare mit tem .tie ©acbe abgethan, fo ließe ftcb

wenig eimoenten; toeb fo einfach gebtö nicht! eö

muß etwaö anterö tabttttcr flccfen. SReoiftonö-

fcbafluiig heißt taö übetbelettmtetc Befen, taö oft
aüeö unter einanter wirft/ tte Srain-Offtjierö
fchwibeu unt tie £ er ren oou ter ÄaoaUcric
fluchen macht! ©iefem Un wefen abjuheifen, nur eine

entgültige ©chat?ung ju erjiclen, b. h. wai tte
greife ter uferte anbetrifft, foü eine oter mehrere
fläntige ©djaeungöfommifftonen in jetem Äanton
ernannt unb oon 2 Sahren ju 2 Srt&ren erneuert
merten. ©iefe beftebt aui trei «JRatin» wooon ter
Vttnteörath einen, tie jwei antern ter bejügltche
Äanton wählt.

©er dine tiefer Scbtern foü fachoerftäntiger
Offtjier atö Obmann, ter antere wo möglich
Vfertearjt fein.

©tefe ©chabung ift entgültig, auögcnommen tie
im §. 62 enthaltenen Veftimmungen „SÜlängel" be*

treffent.
Obiger (gntwurf, faüö er angenommen wirt,

barf ebenfaüö oortheilbaft auf tie Slbfcbabuttgcn
wirfen, welche ju befritetn man biö tato oft Ur-

fache hatte. «IRan fann in biefer Vejiebung
unmöglich jcgiltcbcm Bunfch entfprechen; boch fet
man im Slügcmeinen nicht ju farg, nicbt fnorjtg;
bier ift aüjugroße ©parfamfeit fcblecbt angewen-
Ut,. wenn man für tte Sufunft forgen wiü.

» *
*

©te bei Verluft ter «Uferte oon ter eitg. Äriegö-
faffe ju leiftente Vergütung foü tahin abgeäntert
werten, baß in Sufunft nur ein «ülagimum ter
©chabung beftehe, nämlicb gr. 1200. — für SRcit*

unt Srainpferte.
dine SüRintcrhctt wunfehte taö «Dlagimum auf

gr. 1400. — ju fepeu. Tiefe begrüntet ihre Stn*

fleht auf lai fortwährende Steigen ter Vrctfe für
gute Vferte unt glaubt aud), taß in uächfter 3«*
fünft folche faum finfer. dine einheitliche Sage
wirt beantragt bauptfä l lieb um ter ÄaoaUerie

gute «Uferte ju oerfcbaffai unb tie Vatterien mit
bienfttücfctigen Vferten ju befpannen.

©ie ÄaoaUerie oertient, taß man fte beffer be*

rücfficbtigc; jutem tie SRcfrutirung berfelben in
ten meiften Äantonen jefet fchon fdjwer holt;
befonterö aber tie Äaoatlcriften ju crmnnterit gute
Vfcrte anjufd)affen.

>* *

©ie Slbfchabuogöoerbale über franf/ befestigt
auö tem ©teuft enttaffenen oter gcfaüenen Vferbe
mögen furjer retigirt werten, tie aüjuweittäuftgen
Vorfcbriften tarüber ftntet man unnätj unt lang,.

weitig.
* *

*
gür tie nach tem eitg. «DJilitärreglemente bu

wiUigten effeftio gehaltenen Offljteröpferte, fowie

für fämmtliche Srainpferte wirt am (Sitte eineö

gcltjugeö wegen teö beinah nnoermeitlicben Ver.
tufteö auf benfetben eine (Sntfcbäti.utng oon

60 Vfertrationen für jeteö ffert an lit Offtjim
teö ©eneralftabeö,

4o für tie «Uferte aüer übrigen Of*
ftjierö,

30 „ für jeteö Srainpferb
oon ber eitg. Äriegöfaffc attöbejahlt.

s
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Abonnement« «uf die Schweizerische Militar»
zeitung werden zu jeder Zeit angenommen ; ma«
«uß sich deßhalb an das nächstgelegene Postamt
over n» die Sä»w«^han5«'scke Verla«sb«chha«d'
lnng in Bafel »enden; die KisHer erschienene«
Nummern werden, fo weit der Vorrath aus«
reicht, nachgeliefert.

Vereinfachung der eidgenöffifche« Kriegs¬
verwaltung.

(Schluß.)
Pferdschatzungen.

Um die widrigen RevisidttSschatzungeN zu ver.
hüten, erlaubte sich die Kommission einen neuen
Weg anzudeuten.

Beim Diensteitttritt sollen alle Pferde durch zwei
rechtliche, sachverständige und beeidigte Männer/
wovon einer, wemt immer möglich, ein Pferdarzt
ist, untersucht und geschätzt werden.

Wäre mit dem die Sache abgethan, fo ließe sich

wenig einwenden; doch fo einfach gehts nicht! eS

muß erwaö anders dahinter stecken. Revisions,
fchayuug heißt daS übelbelcumdctc Wesen, daö oft
alles unrer einander wirft, die Train. Offiziers
schwitzen und die Herren von der Kavallerie flu.
chen macht! Diesem Unwcscn abzuyelfeu, nur eine

endgültige Schätzung zu erztelcu, d. h. was dte

Preise der Pferde anbetrifft, foll eine oder mehrere
ständige Schayuttgskommifsioncn in jedem Kanton
ernannt und von 2 Jahren zu 2 Jahren erneuert
werden. Diefe besteht auö drei Mann, wovon der

Bundesrath einen, die zwci andern der bezügliche
Kanton wählt.

Der Eine dieser Letzter« foll sachverständiger

Offizier alS Obmann, der andere wo möglich
Pfcrdearzc scin.

Diese Schätzung ist endgültig, ausgenommen die

im §. 62 enthaltenen Bestimmungen „Mängel" be.

treffend.
Obiger Entwurf, falls cr angenommen wird,

darf ebenfalls vortheilhaft auf die Abschätzungen
wirken, welche zu bekrittln man biS dato oft Ur.

sache hatte. Man kann in dieser Beziehung
unmöglich jeglichem Wunsch entsprechen; doch s«
man im Allgemeinen nicht zu karg, nicht knorzig;
hier ist allzugroße Sparsamkeit schlecht angewendet,

wenn man für die Zukunft sorgen will.

Dle bei Verlust der Pferde von dcr eidg. KricgS-
kasse zu leistende Vergütung soll dahin abgeändert
werden, daß in Zukunft nur ein Maximum der

Schätzung bestehe, nämlich Fr. «20«. — für Reit-
und Trainpferde.

Eine Minderheit wünschte daö Maximum auf
Fr. l 400. — zu setzen. Diese begründet ihre
Anficht auf das fortwähreude steigen der Preise für
güte Pferde und glaubt anch, daß in nächster Zu.
kunft folcke kaum sinke,-. Eine einheitliche Taxe
wird beantragt hauptsächlich um dcr Kavallerie
gute Pferde zu verschaffen und die Batterien mit
dicnsttüchtigen Pferden zu bespannen.

Die Kavallerie verdient, daß man sie besser

berücksichtige; zudem die Rekrutirung derselben in
den meisten Kautonen jetzt schon schwer hatt; be-

sonders aber die Kavalleristen zn ermuntern gute
Pfcrdc anzufchaffen.

Die Abfchatzungsverbale über krank, beschädigt

auS dem Dienst entlassenen oder gefallenen Pferde
mögen kürzer rcdigirl werden, die allzuweitläufigen
Vorschriften darüber findet man unnütz und
langweilig.

Für die nach dem eidg. Militärreglcmente
bewilligten effektiv gehaltenen Offtzterspferde, fowie

für sämmtliche Trainpferde wird am Ende eines

Fcldzuges wegen des beinah unvermeidlichen Ver.
lustes auf denselben eine Entschädigung von

60 Pferdrationen für jedes Pferd an die Offiziere
deS Generalstabes,

40 „ für die Pferde aller übrigen Of¬
fiziers,

3« für jedes Trainpfcrd
von der eidg. KriegSkasse ausbezahlt.
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«JDlan glaubte tiefe Veftimmung turch folgente

erfeben ju foüen:
60 Stationen für jeteö Offtjieröpferb,
4o „ für jeteö Srautpfcrt.

dine «IRinterbeit roünfebte

4o SRationen für jeteö Offtjieröpferb,
30 „ für jebeö Srainpferb.

(ta ohnehin tie Slbftcht oorherrfebent ift, ten Berth
ber Vfertrationen jn erhöhen).

Wan fachte Un ©runt oergebenö, weßhalb tie
Offtjiere teö ©eneralftabeö gegenüber ten Srup-
pcnofftjierö begünftigt fmt. Sui Slügcmeinen foüte
man annehmen türfen, tte grünen iperren feien
tie beffer berittenen : tte Erfahrung jeigte biö heute
baö ©egentbeil!

3$efolbuua ber S;rnvb*«

£ätt tie Äommiffion an ten biöberigcn Veftim-
mungen feft unt ftntet tiefelbe angemeffen.

©egenüber tiefer Slnftd)t unt ganj nicht einoer-
ftanten tamit- erlaubt ftcb tie «Ölinterpeit tie Ve-
merfung, taß fo wenig bte Vergütungen ter Vor-
tionen unt SRationen ju ten jefeigen greifen ter
Scbenömittel flehen/ ebenfo unbiUig ift taö Ver-
hältniß im ©ott oon ebehem unt jefet. Stm fühl-
barften trifft"cö ten gemeinen ©ottaten. ©ie ©olt-
anfäfec wurten oor circa 20 S^hren beftimmt;
{icher war ju jener 3«'t mit 31/* alten Vagen
mehr auöjurtchten alö heute mit 70 Seilt, ©er
B'rth teö ©etteö ift verringert, ber Scbenöunter

halt tefto tbeurer. di fcheint taher eine Erhöhung
teö ©ottcö gerechtfertigt, befonterö bei ten gc
meinen ©oitaten, Unterofftjierö nnt fubalternen
Offtjierö; unoorgreiflid) erlauben wir unö oorju*
fchtagencirca io°0 für ten@oltatenttnt5% fürten
Offtjter. Seh glaube tiefe SRügc hier nicht oor-
cntbalten ju foUen, ta eine fo wichtige grage turch
bie betreffente Vebörte ernft geprüft werten mag!

* *

©ie Verpflegung ter Offtjiere gab ju einer

längern ©chatte Slnlaß.

„©ie Sduntporfionen ter Offtjiere foüen jum
©ott gefditagcn werten." ©0 ift tie Slnficbt ter
«Mehrheit ter Äommiffton; fte glaubte eine heben-

teilte Vereinfachung herbeijuführen.
©0 fehr nun tiefer ©etanfe im erften Stugen

bfief gefäUt unt gewiß feine gute ©eite hat, fo

entfehieten wünfehe id) heute noch, taß cö in tiefer

£inftd)t beim Sitten bleibe/ nämlich tie «üittttt-
portionen alö folche ju oergüten oter in «Ratura

ju bejieben. Tai SReglement gilt toch hauptfäcb-
lich für ten gelttienft, richte man teßbalb lai
Slugenmcrf tahin!

Sm gelt muß ter Offtjicr fo gut ali ter ©
olbat Slaturalocrpfleguttg beanfprueben; waö nüfetihm
ta ter ©olt, wenn er ten SDlagen tamit nicht
befrietigen fann. Bäbrent längerer S^t mag eö

oorfommett/ taß er weter ein Birthöbauö noch

fonft ein Ouarticr fteht; er muß taher SRatural-
oerpflegung bejieben/ mit ten Sruppen effen tc.,
wenn er nicht oerbungem Witt, di türfte noch

angehen, in ©ebufhtenften tie «Utitntportionett teö

Offtjierö jum ©olt ju fchtagen, im eigentlichen
gelttienft bagegen ihm bie Verpflegung in SRatura

jufommen ju laffen. ©och oortheilhafter fcheint
mir immer im gewöhnlichen ©ienft ju üben, wai
man im gelte wiffen foU; ober woüen wir jwei
SReglemente aufftcüen? taö dine füt ten Ärieg/
taö Sintere für ten grieben?

din jeitgemäßer Bunfch ift „ten Vetrag, ten
Berth/ für «Oluntportionen unt Vfertrationen ju
erhöhen/' Unftreitig ifl berfelbe gegenüber ten
jefeigen Sebcnömittelpreifen oiel ju nictrtg.

gür eine «Üluntportion wirt 60 dent.

„ „ Vfertration gr. 1. 50
oergütet.
Sefeiger Vorfchtag gr. ~ 80 dtnt. Ue «Diuntport.

i, „ 1. 80 „ Ue «Ufertrat.
©er Verluft teö Vürgerö ifl ju entpflnttich unt

man tarf mit SRecht eine Erhöhung biefer Slnfäfec

oerantworten.

©0 aud) ifl ber Sarif für bk guhrleiftungcn tc.
im Vcrhättntß ju niebrig angefefet unb etwelche
Slttfbefferung<n am tylap.

gouragcration für Vferte foU tahin umgeän-
tert werten, taß für SReit- unt Sugpferte tte
SRationen gleichmäßig feftjufcfecn ftnb, nämlich:

8 ^Jfunt £abcr unt
12 $cu.

Sd) erlaube mir noch einige antere, uutergeort-
netcre Veränterungen anjuführen, bte theilöweiö
atö jettgemäß erachtet wurten, hduptfdchlieh aber

tie Vercinfad)uug ter (Soinptabilttät anftreben.

Seteö Äorpö hat für ten Unterhalt, tie fleinen

unt großem SReparatnren ber Vfertgefchirre
ju forgen gegen eine Vergütung oon 10 Sentimeö
anftatt wie bii tato 7 Setttimeö.

Vefchlagöocrgütung wirt oorgefchlagen nur eiue

Veftimmung für aüe Vferte unt jwar 12 deut.
per ©ienfttag aufjunehmett. gür tie SReitpferte

erhielt matt bii lato weniger alö für tte
Sugpferte; mit Unrecht! Äorpö, welche eigene $uf*
fdjmiete beftfeen, beftehen mit 12 dent. per Vfert
ganj gut, fogar im Binter. Offtjierö, welche ge-

jwungen ftnt ihre «Uferte turch Vribatbuffcbmiebe
befchlagen ju taffen. muffen wenigftenö nicht fcblech-

ter gehalten werten, ©omit läßt ftcb tie oorge-
fchtagene Slcntcrung rechtfertigen.

©egenüber ter weitläufigen Veftimmung §. 131/

wk foiche jefet beftcht, ift folgente Slenterung
angenommen:

gür Unterhalt ter Veioaffnuug jabjt tie
(gibgenoffenfebaft per ©ienfttag einer Äompagnie

a. Snfanterie,
b. ©cbarffd)üfeen,
c. tc.

ohne SRücfftcbt auf bereit momentane ©tärfe eine

gewiffe (attöjufcfecnte) ©umme.

- 2lß -
Man glaubtc diese Bestimmung durch folgende

ersetzen zu sollen:
S0 Rationen für jedes OfftjierSpferd,
4« „ für jedes Trampferd.

Eine Minderheit wünsebte

40 Rationen für jedes Ofsizieröpfcrd,
30 „ für jedes Trainpferd,

(da ohnehin die Absicht vorherrschend ist/ den Werth
der Pfcrdrationen zn erhöhen).

Man suchte den Grund vergebens, weßhalb die

Ofstziere des GeneralstabeS gegenüber den Trup.
penofsizicrS begünstigt sind. Jm Allgemeinen sollte

man annehmen dürfen die grünen Herren feien
die besser berittenen : die Erfahrung zeigte bis heute
das Gegentheil!

Besoldung der Truppen

Hält dic Kommission an dcn bisherigen Bcstim.
mungen fest und flndct dieselbe angemessen.

Gegenüber diefer Ansicht und ganz nicht einvcr.
standen damit, erlaubt sich die Minderheit die Be.
merkung/ daß so wenig die Vergütungen dcr Por.
tionen und Rationen zu dcn jetzigen Preisen der

Lebensmittel stehen/ ebenso unbillig ist das Ver-
hältniß im Sold von ehedem und jetzt. Am fühl,
barsten trifft'eS den gemeinen Soldaten. Die Sold,
anfätzc wurden vor circa 20 Jahren bestimmt;
sicher war zu jener Zeit mit 3V2 alten Batzen

mehr auszurichten alS heute mit 70 Cent. Der
W^rth des Geldes ist verringert, der LebenSuntcr

halt desto theurer. Es scheint daher eine Erhöhung
des Soldes gerechtfertigt, besonders bei dcn ge°

meinen Soldaren, Unteroffiziers und subalternen

Offiziers; unvorgrciftich erlauben wir uns
vorzuschlagen circa 10°« für dcnSoldatenundsfürdcn
Offizier. Jch glaube diefe Rüge hier ulcht
vorenthalten zu follen, da eine fo wichtige Frage durch
die betreffende Behörde ernst geprüft werdcn mag!

«

Dic Verpflegung dcr Offiziere gab zu einer län-

gern Debatte Anlaß.
„Die Mundpomonen der Offiziere follen zum

Sold geschlagen werden." So ist die Ansicht dcr

Mehrheit der Kommission; sie glaubte eine bcdeu

tende Vereinfachung herbeizuführen.
So fchr nun dieser Gedanke im ersten Augeu

blick gefällt und gewiß feine gute Seite hat, so

entschieden wünsche ich heute noch/ daß cS in dieser

Hinstcht beim Alten bleibe, nämlich die Mund.
Portionen als solche zu vergüten odcr in Natura
zu beziehen. Das Reglement gilt doch hauptsächlich

für den Felddicnst, richte man deßhalb das

Augenmerk dahin!
Im Feld muß dcr Offizier fo gut alö der Sol-

datNaturalverpflcgung beanfpruchcn; was nütztihm
da der Sold, wenn cr dcn Magen damit nicht
befriedigen kann. Während längerer Zeit mag eS

vorkommen, daß er weder ein Wirthshaus noch

fönst ein Quartier steht; er muß daher Natural-
Verpflegung bezichen, mit dcn Truppen essen tc.,
wenn er nicht verhungern will. ES dürfte noch

angehen, in Schuldiensten die Mundportioncu dcS

Offiziers zum Sold zu schlagen, im eigentlichen
Felddicnst dagegen ihm die Verpflegung i» Natura
zukommen zu lassen. Doch vortheilhafter scheint
mir immer im gewöhnlichen Dienst zu üben, waS

man im Felde wissen soll; oder wollen wir zwei
Réglemente aufstellen? daS Eine für de« Krieg,
das Andere für den Frieden?

Ein zeitgemäßer Wunsch ist „dcn Betrag, den

Werth, für Mundpomonen und Pfcrdrationen zu
erhöhen." Unstreitig ist derselbe gegenüber den

jetzigen LebcnSmittelpreifen viel zu nicdrG ^)!
Für eine Mundportion wird .„.«^„.M Cent.

„ „ Pferdration Fr. 1. so „
vergütet.
Jetziger Vorschlag Fr. - 80 Cent, die Mundport.

„ „ 1.80 „ die Pferdrat.
Der Verlust des Bürgers ist zu empfindlich und

man darf mit Recht cine Erhöhuug diefer Anfätzc
verantworten. >

So auch ist der Tarif für die Fuhrlcistuugen ie.
im Verhältniß zu niedrig angesetzt und etwelche
Aufbesserungen am Platz.

Fouragcratiou für Pferde foll dahin umgeändert

werden, daß für Reit- nnd Zugpferde die

Rationen gleichmäßig festzusetzen find, nämlich:
8 Pfund Haber und

12 „ Heu.

Jch erlaube mir noch einige andere, untergeordnetere

Veränderungeu anzuführen, die theilSweis
als zettgemäß erachtet wurden, hauptfächlich aber
die Vereinfachung der Comptabilltät anstreben.

Jedes KorpS hat für den Unterhalt, die klet-
nen und größern Reparaturen der Pferdgefchirre
zu sorgen gegen eine Vergütung von 10 Centimes
anstatt wie bis dato 7 Centimes.

BefchlagSvcrgütung wird vorgeschlagen nur eine

Bestimmung für alle Pferde und zwar 12 Cent,

per Diensttag aufzunehmen. Für die Reitpferde
erhielt man biS dato weniger alS für die

Zugpferde; mit Unrecht! KorpS, welche cigene
Hufschmiede besitzen, bestehen mit 12 Cent, per Pfcrd
ganz gut, fogar im Winter. Offiziers, welche ge.

zwungen find ihre Pferde durch Privathuffchmiede
beschlagen zu lassen, müssen wenigstens nicht schlechter

gehalten werden. Somit läßt sich die porge-
schlagcne Aenderung rechtfertigen.

Gegenüber dcr wcitläusigen Bestimmung §. 131,
wie folche jetzt besteht, ist folgende Aenderung an-

genommen:
Für Unterhalt der Bewaffnung zahlt die

Eidgenossenschaft per Diensttag einer Kompagnic
a. Infanterie,
b. Scharffchützen,
«. ie.

ohne Rücksicht auf deren momentane Stärke eine

gewisse (auszufetzende) Summe
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§. 134. Vergütung für Unterhalt unt SRcpara-

tur, beö ©citermerfö/ Seterjeugö, aUe ©cbmleb-
unb ©chlofferarbeiten an Saffetem Bagen u. f. w.
foU oon nun an folgentermaßen berechnet werten :

gür jeteö guhrwerf in ter Sinie:
mit ctfener Sidbfe 10 dtnt.
„ höljener „ 15 //

gür jeteö guhrwerf im Varf:
mit eifener Slcbfc 5 „

höljener „ 8 „
§. 194. Vei außerorbenttieber Verpflegung foü

tin Sufafe beißen:
Sluch bei «Uferten tarf eine 3ulage ftattftntcn,

tie jeboch nicht mehr alt eine halbe SRation be*

tragen foU.

§. 195 lautet:
©er Oberbefeblöbaber« ber Oberftauartiermei-

fler, tie ©ioifionö- unt Vrtgatecbefö fönnen unter

Verantworttichfeit für ben aUfäUigen «Mißbrauch,
ein Äorpö bercditigen, auf forcirten «ölärfcben, auf
Veiwacheit otet bei antern außerorbentlicben
Slnftrcngungcn eine Erfrifcbuug oter «ußerortentlid)C
Verpflegung jü erjielen.

©iefeö «Recht wünfebte tie Äommiffton auch auf
bte Äorpöfommantanten auöjubcbnen.

§• 199 foü auf bic Votpoftett 25 Vfutit ©troh
per «9lann anftatt 20 Vft. für tie erften 5 Sage
geliefert werten.

§. 209. ©aö bcwiüigte ©ewicht teö ©epäcfö ter
Offtjiere türfte jur Erhöhung empfohlen werten tc.

* *

©erne erwähne ich noch einer Veftimmung, tte
inö Seben gerufen ju werten öerbient. di betrifft
bie SReguifttionöpferte ter gourgonö für befpannte
Vatterien. ©dion otelfacb wurte ter Bunfcb ge-

äußert, taß tiefem Uebel abgeholfen werten mag.
©te Vortheite» tie betreffenten gourgonö mit
Srainpfertcn ju befpannen, fpringen ju fehr in tte
Slugen, atö taß fte eine längere Erläuterung bebürfen

uttt fehtießt ftd) tie Äommiffton in tiefer grage
gerne ten Slarauer Vorfchtägen an.

SRappovtwefen.

Tk grage über Vereinfadjung einiger SRapporte

wnrte gehörig geprüft, ohne ju einem erheblichen

3icl jtt gelangen, ©ie Einjige? welcbe ati übet*
flüfftg erfunben, ift ter ©iölofationörapport; cö

wurte teßhalb taö Slttfuchen gefteüt benfclben alö
unnöthig abjufcbaffen.

©er «Olufterungöetat ift unerläßlich unt in fei*

ner gorm beibehalten; bloö foü bei tem 9lum-
meroerjeichniß ter kannfdjaft, nacb tem Vorfchlag
ter Snftruftoren ter gentralfcbule, hei jetem ©rat
einige SRummern überfprungen werten.

©er tägtidje fowie ter fünftägige ©ituatiottö-
rapport bleibt wk bii lato; terfelbe baftrt ftch

auf taö Jpauptoerlefen am «Morgen. Um Sw&um
oorjubeugen, foü in ter Äolonne „Slrreft" oerfdjärf*
ter Slrreft obne Sluörüden, flehen.

SRapport ter QRunttion unt teö «OlatericUen

bleibt; mit einigen Veränterungen. ©o auch tie

Vr&lifte nnb VefoibungöfontroUe. Eine fummari-
fche Verrechnung wirt nicht beliebt, ©och
öerbient lefeter Vorfchlag fehr ber Vcacbtung. ©ienfl-
pfertfontroüe beibehalten. SRefapitufation bito.
hingegen foUen tie 9 oerfchiebenarttge ©utfeheine
in 3 oerfchmoljen werben:

a. Verpflegung 1—5. 4
b. Bach- unt Sagerbebürfniffe 6.

c guhr- unt Sranöportangelegenheiten 7—9,
3m ©anjen wirt oorgcfcblagen aUen SRapporten

ein fteincreö gormat ju geben unt um tie Sacht
überftchtticher ju machen wünfeht man brei oer-
fehietene garben Vapier.

din gteidiartigeö Äompagniebucb für aüe Äantone

wirt gute ©ienfte leiften; taö gormat £on-
negger gefällt fehr unt türfte aUen Eomptablcn
empfohlen werten.

* *
#

©ie Snftruftion im Verwaltungöfad) muß noth*«

wentig mehr geübt werten; man tarf tiefelbe
nicht alö 9lcbcnfad)e betrachten, wiü man etwaö
Erfpricßlicbcö crjieten. ©cwtß ift tiefem Swcig ju
wenig Slufmerffamfcit gefebenft worten. Benn
oom Offtjicr oertangt wirt, er foU im SRcchnungö-

unt SRapportwefcn betoantert fein, fo halte man ihn
an taffelbe ju lernen, gebe ihm aber auch tie
gehörige Seit unt «SRutci taju.

din wefenttieber ©ienft für ten Sruppenofftjier
bringt folgenter Vorfchlag (oon greunt SI in Sh.)/
ter »ietteiebt au gehörigem Ort geneigteö Ohr
ftntet:

gür jete Baffe foüte eine ooUftätttige Eotnpta-
bilität atö «Dhifter getrueft/ tiefelbe in etn £eft
gebttnten, iu möglicbft fleinern gormat jetem comp-
tabiett Offtjier öerabfolgt werten, intern taö jefet
oorbantenc SabeUcnhcft für Jpauptleute unt Ouar*
tiermeifter tiefem Swecf nidjt entfpriebt, weil für
aUe Baffen oerfaßt ju weitläufig, jumat ter comp-
table Offtjier feine jtt ocrrcchnentcn Äompeten-

jen auö lefeterm nur mit 9Mhe beraueftuhen fann.
K.

Bericht be* eil(icnöffifchen Wlilitätbepatte*
ment* übet ba* ^abc 1857.

(Sortfefcung.)

©er Unterricht wurte iiad) einem oon unferm
SDiititärtcpartcmentc genehmigten Unterrichtöptane
organifirt ttnt tie perfdjietenen gächer angemeffen

unter tie anwefenten Snilruftorctt oertheilt, unt
je tiad) ihrer SRatttr ten einjelnen Slbtbeilungen
befonterö oter mehreren gemeinfehafttich oortra-
gen. Ein Sbeit tiefer gächer tft fetbfloerftäntlich
rein theoretifch' unt mußte auöfcbließticb in ten
Sehrfälen bebantelt werten. Vei tenjenigen gä-
cbern tagegen, wo eine Uebung auf tem Serraitt
ftch aufnüpfen ließ, un* tie Seit fte geftattete/
fant fotehe flau. So wurte bei tem Unterricht
über tie E&erjirrcgiementc ter Sufanterie bie Vri-
gatefebttte repetitionöweife auf tem Egcrjirplafe
mit ©chnürett auögeführt; att tie Vorträge über
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§. 134. Vergütung für Unterhalt und Répara-

tur, deS SeilerwerkS, LederzeugS, alle Schmied-
und Schlosserarbeiten an Laffeten, Wagen u f w.
soll von nun an folgendermaßen berechnet werdcn:

Für jedes Fuhrwerk in der Linie:
mit cisener Achse 10 Cent.

„ hölzener „ l5 „
Für jedes Fuhrwerk im Park:

mit eisener Achse 6 „
iener „ 8 „

194. Bei außerordentlicher Verpflegung soll
ein Zusatz heißen:

Auch bei Pferden darf eine Zulage Aatlstnden,
die jedoch nicht mehr als cine halbe Ration
betragen foll.

§. 195 lautet:
Der Oberbefehlshaber, der Oberstquartiermeister,

die Divisions- nnd Brigadechefs können un-
ter Verantwortlichkeit für den allfälligcn Mißbrauch,
ein Korps berechtigen, auf forcirten Märschen, auf
Beimachen oder bei andcrn außerordentlichen An-
strenguugen eine Erfrischung oder außerordentliche
Verpflegung zu erzielen.

Dieses Recht wünschte die Kommisßon auch auf
die Korpskommandanten auszudehnen.

§. 199 soll auf die Vorposten 26 Pfuud Stroh
per Mann anstatt 20 Pfd. für die ersten 6 Tage
geliefert werden.

§. 209. Das bewilligte Gewicht des Gepäcks der
Ofstziere dürfte zur Erhöhung empfohlen werden lc.

Gerne erwähne ich noch einer Bestimmung, die
inS Leben gerufen zu werdcn verdient. ES betrifft
die RequisttionSpferdc der FourgonS für bespannte
Batterien. Schon vielfach wurde der Wunsch ge.
äußert, daß diefem Uebcl abgeholfen werden mag.
Die Vortheile, die betreffenden FourgonS mit Train,
pferdcit zu bespannen, springen zu sehr in die

Augen, alS daß ste eine längere Erläuterung bcdür.
sen und schließt sich die Kommission in dieser Frage
gerne den Aarauer Vorschlägen an.

Rapportwesen.

Die Frage übcr Vereinfachung einiger Rapporte
wurde gehörig geprüft, ohne zu einem erheblichen
Ziel zu gelangen. Die Einzige? welche alS über,
flüssig erfunden, ist der Dislokationsrapport; eö

wurde deßhalb daö Ansuchen gestellt denselben als
unnöthig abzuschaffeu.

Der MusterungSetat ist unerläßlich und in sei.

ner Form beizubehalten; blos soll bei dem Num-
merverzeichniß der Mannschaft, nach dcm Vorschlag
der Jnstruktoren der Centralschule, bei jedem Grad
einige Nummern übersprungen werden.

Der tägliche sowie der fünftägige Situations,
rapport bleibt wie bis dato; derselbe bafirt fich

auf daS Hauptverlefen am Morgen. Um Irrthum
vorzubeugen, foll in dcr Kolonne „Arrest" verschärfter

Arrest ohne Ausrücken, stehen.

Rapport der Munition und deS Materiellen
bleibt; mit einigen Veränderungen. So auch die

Prötliste und BcsoldungSkontrolle. Eine summarische

Verrechnung wird nicht beliebt. Doch ver-
dient letzter Vorschlag sehr der Beachtung. Dienst,
pferdkontrolle beibehalten. Rekapitulation dito.
Hingegen follen die 9 verschiedenartige Gutscheine
in 3 verschmolzen werden:

». Verpflegung i—s. ^
b. Wach, und Lagcrbcdü'rfnisse 6.
5 Fuhr- und TranSporrangclegcnheiten 7—9.

Im Ganzen wird vorgeschlagen allen Rapporten
ein kleineres Format zn geben und um die Sache
übersichtlicher zu machen wünscht man drei
verschiedene Farben Papier.

Ein gleichartiges Kompagniebuch für alle Kau.
tone wird gute Dienste leisten; daS Format Hon-
neggcr gefällt fchr und dürfte allen Comptablcn
empfohlen werdcn.

G

Die Instruktion im Verwaltungsfach muß
nothwendig mehr geübt werden; man darf dieselbe
nicht alö Nebensache betrachten, will man etwaS

Ersprießliches erzielen. Gewiß ist diesem Zweig zu

wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Wenn
vom Offizier verlangt wird, cr soll im RechnungS-
und Rapportwescu bewandert sein, so halte man ihn
an dasselbe zu lernen, gebe ihm aber auch die
gehörige Zeit und Mittel dazu.

Ein wesentlicher Dienst für dcn Truppenoffizicr
bring! folgender Vorschlag (von Freund A in Th.),
dcr vielleicht au gehörigem Ort geneigtes Ohr
findet:

Für jede Waffe sollte cine vollständige Compta,
billtät als Muster gedruckt, dieselbe in ein Heft
gebunden, iu möglicdst kleinem Format jedem
comptablcn Ofstzier verabfolgt werdcn, indcm daS jetzt
vorhandene Tabcllcnheft für Hauptleut? und Quar-
tiermeistcr diefem Zweck nicht entspricht, weil für
alle Waffen verfaßt zu weitläufig, zumal der comptable

Offizier feine zu verrechnenden Kompetcn.
zen auS letzterm nur mit Mühe herausfinden kann.

Bericht des eidgenössischen Militärdeparte.
ments über das Jahr 18S7

(Fortsetzung.)

Der Unterricht wurdc nach einem von unserm

Militärdcpartcmente genehmigten UnterrichtSplane
organlstrt und dic verschiedenen Fächer angemessen

unter dic anweseudeu Jnstruktoreu vertheilt, und

jc nach ihrer Natur den einzelnen Abtheilungen
besonders odcr mehreren gemeinschaftlich vortragen.

Ein Theil diefer Fächer ist selbstverständlich

rein theoretisch, und mußte ausschließlich in den

Lehrsälcn behandelt werden. Bei denjenigen
Fächern dagegen, wo eine Uebung auf dem Terrain
stch anknüpfen ließ, un5 die Zeit sie gestattete,

fand folche statt. So wurde bei dem Unterricht
über die Exerzirreglemente der Infanterie die Bri-
gadeschnlc rcpetttionSwcifc auf dem Exerzirplatz
mit Schnüren ausgeführt; an die Vorträge über
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